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MARKTGEMEINDE HIRSCHBACH 
NIEDERÖSTERREICH – BEZIRK GMÜND 

Bahnstraße 48 
3942 Hirschbach 

------------------------------------------------------- 
Tel: 02854 - 344   Fax: 02854 – 344/30 

 
 
 

Verhandlungsschrift 

über die Sitzung des 

Gemeinderates 

 
am Dienstag, dem 07. Dezember 2021 im Vereinssaal Hirschbach (Kleinkunstbühne). 
Die Einladung erfolgte am 01.12.2021 durch Kurrende. 
 
Beginn: 19.00 Uhr       Ende: 20.00 Uhr 
 
 

Anwesend waren: 
 
Bürgermeister:  Rainald Schäfer 
Vizebürgermeister:  Dr. Ernst Wurz 
geschäftsf. Gemeinderat: Kurt Zeilinger 
geschäftsf. Gemeinderat: Roswitha Berger 
geschäftsf. Gemeinderat: Rupert Bachhofner 
 
Gemeinderat: Guntmar Müller  Gemeinderat: Martin Thor 
Gemeinderat: ---    Gemeinderat: Carina Berger 
Gemeinderat: Mag. Michael Kugler  Gemeinderat: Dipl. Päd.  
                                                                           Pia Spatschek-Bachhofner 
Gemeinderat: ---    Gemeinderat: Manfred Böck 
Gemeinderat: Lisa Scherzer, BEd.  Gemeinderat: Martin Gabler 

 
 
Außerdem anwesend war: 
 
Amtsleiter:  Martin Steininger 

 
Entschuldigt abwesend waren: 
 
GR Michael Groß, GR Markus Weinberger 
 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Rainald Schäfer 
 
Die Sitzung war öffentlich und beschlussfähig. 
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Bürgermeister Rainald Schäfer, begrüßte die Mitglieder des Gemeinderates stellte die 
Beschlussfähigkeit fest und eröffnete um 19.00 Uhr die Sitzung des Gemeinderates. 
 

Tagesordnung 
 

TOP. 1: Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der 
       letzten Sitzung vom 29.09.2021. 

TOP. 2: Voranschlag 2022. 
TOP. 3: Zuwendungen und Entschädigungen für das Jahr 2022. 
TOP. 4: Förderung – div. Vereine und Organisationen. 
TOP. 5: Nachträgliche Vergabe – Mehrkosten – Straßenbauarbeiten – 
             Sportplatzweg. 
TOP. 6: Nachträgliche Vergabe – Mehrkosten – Straßenbauarbeiten – Flurgasse. 
TOP. 7: Vergabe – Tischlerarbeiten – Zubau und Erweiterung Kindergarten. 
TOP. 8: Vergabe – Tischlerarbeiten – Zubau und Erweiterung Kindergarten. 
TOP. 9: Darlehensaufnahme – Zubau und Erweiterung Kindergarten. 
TOP. 10: Verordnung - Friedhofsgebührenordnung. 
TOP. 11: Philipp Scherzer, MSc und Jasmin Garschall, BEd, Hirschbach – 

                      Ansuchen – Erwerb des Grundstückes Nr. 879/2, KG Hirschbach. 
TOP. 12: Bericht des Prüfungsausschusses. 
TOP. 13: Personalangelegenheiten (nicht öffentlich). 
TOP. 14: Bericht des Bürgermeisters. 

 
 
TOP. 1.: Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der 

      letzten Sitzung vom 29.09.2021. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der letzten Sitzung keine 
Einwände erhoben wurden. Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
 
 
TOP. 2.: Voranschlag 2022. 
 
Sachverhalt: 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass der erstellte Entwurf des Voranschlages 2022 in der Zeit vom 
22.11.2021 bis 07.12.2021 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegen ist. 
 
Jeder im Gemeinderat vertretenen Wahlpartei wurde bei Beginn der Auflagefrist eine Aus-
fertigung des Voranschlagsentwurfs ausgefolgt. 
Innerhalb der Auflagefrist kann jedes Gemeindemitglied schriftliche Stellungnahmen dazu 
beim Gemeindeamt einbringen. 
 
Die Auflegung wurde ortsüblich kundgemacht. Es wurden keine schriftlichen Stellungnah-
men eingebracht. 
 
Auf Grund der neuen VRV 2015 wird ein Vorbericht zum Voranschlag 2022 gemäß § 3 der 
NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) angeschlossen.  
 
Gleichzeitig mit dem Voranschlag müssen noch folgende Beschlüsse gemäß § 73 
Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 gefasst werden: 
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a) den Dienstpostenplan lt. Beilage zum Voranschlag; 
 
b) mittelfristiger Finanzplan. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge den Voranschlag 2022 genehmigen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
 
 
TOP. 3.: Zuwendungen und Entschädigungen für das Jahr 2022. 
 
Sachverhalt: 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass die Zuwendungen und Entschädigungen alle Jahre wieder 
neu beschlossen werden müssen: 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge nachstehende Zuwendungen und Entschädigungen für das Jahr 
2022 beschließen: 
 
a) Instandhaltung Kriegerdenkmal €  75,00 jährlich 
b) Aushilfsarbeiten €  10,00 pro Std. 
c) Beitrag – Schulveranstaltungen - 

max. 2 Veranstaltungen pro Schüler und Jahr €  15,00 
d) Kursbeitrag Freiwillige Feuerwehr €  10,00 pro Tag 
e) Beitrag – Musterung €  15,00 
f) Säuglingswäschepaket €  80,00 
g) Zuschuss – Seniorentheatervorstellung €    6,00 pro Eintrittskarte und 
               Person 
h) Besamungsbeitrag KG. Hirschbach und 
     KG. Stölzles durch den Tierarzt bzw. 
     Eigenbesamung nach den gesetzlichen 
                                                                                       Bestimmungen 
i) Kostenbeitrag – Traktor incl. Mann – Pauschale €  35,00 pro Std. 
j) Kostenbeitrag – Traktor und Anhänger 
                                incl. Mann – Pauschale €  50,00 pro Std. 
k) Kostenbeitrag – Traktor und Anhänger (leihweise) - 
                                Pauschale €  35,00 pro Std. 
l) Kostenbeitrag – Traktor (leihweise) - 
                                Pauschale €  25,00 pro Std. 
m) Kostenbeitrag – VW-Pritsche (leihweise) - 
                                Pauschale €    0,50 pro Kilometer 
 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
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TOP. 4.: Förderung – div. Vereine und Organisationen. 
 
Sachverhalt: 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass von nachstehenden Vereinen bzw. Organisationen Subventi-
onsansuchen vorliegen: 
 

 ÖKB Hirschbach 

 FF Hirschbach 

 SV Hirschbach 

 KVH Hirschbach 

 Männerchor Hirschbach 

 Blasmusikkapelle Hirschbach 

 Jugendgruppe Hirschbach 

 Verein für ganzheitliche Förderung 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge auf Grund der Corona Pandemie die Subventionen für das Jahr 
2021 verdoppeln und wie folgt beschließen: 
 

 ÖKB Hirschbach  €       440,00 

 FF Hirschbach €       880,00 

 SV Hirschbach €       440,00 

 KVH Hirschbach €       440,00 

 Männerchor Hirschbach €       440,00 

 Blasmusikkapelle Hirschbach €    1.400,00 

 Jugendgruppe Hirschbach €       440,00 

 Verein für ganzheitliche Förderung €         40,00 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
 
 
TOP. 5.: Nachträgliche Vergabe – Mehrkosten – Straßenbauarbeiten –  
              Sportplatzweg. 
 
Sachverhalt: 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass bei den Straßenbauarbeiten am Sportplatzweg auf Grund 
des zu geringen bzw. schlechten Unterbaues sowie der daraus folgenden stärkeren As-
phaltdecke mit Mehrkosten zu rechnen war.  
Vor Durchführung dieser Arbeiten wurden lt. Lokalaugenschein vom 14.09.2021 (Bgm. 
Schäfer und GGR Dr. Wurz) die zusätzlichen Straßenbauarbeiten besprochen und in Auf-
trag gegeben. 
Die Mehrkosten betragen lt. Abrechnung € 65.085,95 incl. USt. 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeindevorstand möge folgenden Antrag an den Gemeinderat stellen: 
 
Der Gemeinderat möge die nachträgliche Vergabe der Mehrkosten bei den Straßenbau-
arbeiten am Sportplatzweg in der Höhe von € 65.085,95 incl. USt. beschließen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 Stimmen dafür. 
                                         4 Stimmenthaltungen (GGR Bachhofner, GR Berger C.,  
                                         GR Mag. Kugler, GR Dipl. Päd. Spatschek-Bachhofner) 
 
 
TOP. 6.: Vergabe – Mehrkosten – Straßenbauarbeiten - Flurgasse. 
 
Sachverhalt: 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass bei den Straßenbauarbeiten in der Flurgasse auf Grund des 
zu geringen bzw. schlechten Unterbaues mit Mehrkosten sowie der daraus folgenden 
stärkeren Asphaltdecke und zusätzliche Entwässerungsarbeiten, zu rechnen war. 
Bei der Begehung am 28.09.2021 mit Herrn Polier Bednar (Fa. Leyrer+Graf BaugesmbH) 
und Bgm. Schäfer wurde festgestellt, dass der Unterbau der Straße neu hergestellt wird. 
Die überschlagsmäßigen Kosten betragen ca. € 20.000,00 incl. USt. 
Der mündliche Auftrag wurde vor Ort erteilt. 
Die Mehrkosten betragen lt. Abrechnung € 29.421,00 incl. USt. 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge die nachträgliche Vergabe der Mehrkosten bei den Straßenbau-
arbeiten in der Flurgasse in der Höhe von € 29.421,00 incl. USt. beschließen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 Stimmen dafür. 
                                         4 Stimmenthaltungen (GGR Bachhofner, GR Berger C.,  
                                         GR Mag. Kugler, GR Dipl. Päd. Spatschek-Bachhofner) 
 
 
TOP. 7.: Vergabe – Tischlerarbeiten – Erweiterung und Zubau Kindergarten. 
 
Vor Beratung dieses Tagesordnungspunktes verlässt GGR Kurt Zeilinger wegen Befan-
genheit den Sitzungssaal. 
 
Sachverhalt: 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass vom Büro ZT Schwingenschlögl GmbH, Gmünd die Aus-
schreibung der Tischlerarbeiten für die Erweiterung und Zubau zum bestehenden Kinder-
garten durchgeführt wurde. 
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Dieses Gewerk umfasst im Wesentlichen folgende Arbeiten: 
 
Zubau Kindergarten: 
- Tischlerarbeiten Fensterrahmen, Holzzargen, Türblatt, 2-flg. Windfangtüre, Arbeitsplatte in  
   der Küche, Handwaschbecken und Küchenspüle 

 
Von folgender Firma wurde ein Kostenanbot eingeholt (incl. USt.): 

 
➢ Fa. Weichselberger, Hirschbach  € 7.753,20 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge die Vergabe der Tischlerarbeiten für die Erweiterung und Zubau 
zum bestehenden Kindergarten an den Bestbieter der Fa. Weichselberger, Hirschbach mit 
Gesamtkosten in der Höhe von € 7.753,20 incl. USt. beschließen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
 
 
TOP. 8.: Vergabe – Einrichtung Leiterinnenzimmer – Erweiterung und Zubau 
               Kindergarten. 
 
Sachverhalt: 
 
Vor Beratung dieses Tagesordnungspunktes verlässt GGR Kurt Zeilinger wegen Befan-
genheit den Sitzungssaal. 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass vom Büro ZT Schwingenschlögl GmbH, Gmünd die Aus-
schreibung der Einrichtung Leiterinnenzimmer für die Erweiterung und Zubau zum beste-
henden Kindergarten durchgeführt wurde. 
 
Dieses Gewerk umfasst im Wesentlichen folgende Arbeiten: 
 
Zubau Kindergarten: 
- Einrichtung in Leiterinnenzimmer mit Schrankverbauten, Schreibtischen und Sessel 

 
Von folgender Firma wurde ein Kostenanbot eingeholt (incl. USt.): 

 
➢ Fa. Weichselberger, Hirschbach  € 8.425,68 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge die Vergabe der Einrichtung Leiterinnenzimmer für die Erweite-
rung und Zubau zum bestehenden Kindergarten an den Bestbieter der Fa. Weichselber-
ger, Hirschbach mit Gesamtkosten in der Höhe von € 8.425,68 incl. USt. beschließen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
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TOP. 9.: Darlehensaufnahme –Zubau und Erweiterung Kindergarten. 
 
Vor Beratung dieses Tagesordnungspunktes verlässt GR Manfred Böck wegen Befan-
genheit den Sitzungssaal. 
 
Sachverhalt: 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass zur Finanzierung für den Zubau und Erweiterung des 
Kindergartens die im Investitionshaushalt vorgesehene Darlehensaufnahme notwendig ist. 
 
Von folgenden Kreditinstituten werden Angebote eingeholt: 
 
Kreditinstitut Laufzeit Fixzinssatz Aufschlag Zinssatz 

 15 Jahre    

     

Raiba Vitis  0,800% 0 0,800% 

Hypo NOE Landesbank für 
NÖ und Wien AG 

 0,691% 0 0,691% 

 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge die Darlehensaufnahme für den Zubau und Erweiterung des Kin-
dergartens in der Höhe von € 200.000,00 bei der örtlichen Raiba Vitis, 3902 Vitis be-
schließen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
 
 
TOP. 10.: Verordnung - Friedhofsgebührenordnung. 
 
Sachverhalt: 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass die Friedhofsgebühren schon seit 2014  nicht angehoben 
wurden. Ab 1.1.2022 sollen die Friedhofsgebühren auf Grund der Errichtung eines Urnen-
hains neu angepasst werden. 
  
Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge folgende Friedhofsgebührenordnung beschließen: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07.12.2021, folgende Friedhofsgebührenord-
nung nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007 für den Friedhof der Marktgemeinde 
Hirschbach beschlossen: 
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§ 1 

                     Arten der Friedhofsgebühren 
 
Für die Benützung des Gemeindefriedhofes werden eingehoben: 
 
a) Grabstellengebühren 
b) Verlängerungsgebühren 
c) Beerdigungsgebühren 
d) Enterdigungsgebühren 
e) Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshalle und der Leichenkammer 
 

               § 2 
Grabstellengebühren 

 
(1) Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf  

10 Jahre bei Erdgrabstellen bzw. auf 30 Jahre bei gemauerten Grabstellen 
(Grüfte) beträgt für 

 
a) Erdgrabstellen und Urnensäulen: 
 

1. Familiengräber zur Beerdigung bis zu 2 Leichen  € 120,00 
2. Familiengräber zur Beerdigung bis zu 4 Leichen  € 240,00 
3. Urensäulen/Urnennische     € 240,00 

 
b) gemauerte Grabstellen 
 

1. Grüfte zur Beisetzung bis zu 6 Leichen   €      1.080,00 
 

(2)  Für Grabstellen in besonderer örtlicher Lage werden zu den Grabstellen- 
          gebühren nach Abs. 1 folgende Zuschläge verrechnet: 

 
Lage: Randgräber 
 
a) Familiengräber zur Beerdigung bis zu 2 Leichen  €   10,00 
b) Familiengräber zur Beerdigung bis zu 4 Leichen  €   20,00 
c) Grüfte zur Beerdigung bis zu 6 Leichen   €   30,00 

 
               § 3 

                   Verlängerungsgebühren 
 

(1) Für Erdgrabstellen wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung 
des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag festgesetzt, 
der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist. 

 
(2) Für gemauerte Grabstellen wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlän-

gerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Drittel des Betra-
ges festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist. 
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              § 4 

                Beerdigungsgebühren 
 

(1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die 
Bereitstellung des Versenkungsapparates) beträgt bei: 

 
a) Erdgrabstellen (ohne Steinmetzarbeiten)   € 350,00 
b) Grüfte (ohne Steinmetzarbeiten)    € 350,00 
c) Urnen in Erdgrabstellen      € 175,00 
d) Urnen in Urnensäulen/Urnennische    € 175,00 

 
(2) Die Beerdigungsgebühr von Leichen von Kindern beträgt die Hälfte der im Absatz 

1 und 2 festgesetzten Gebührensätze. 
 

(3) Für Begräbnisse am Samstag wird ein Zuschlag zur Beerdigungsgebühr in der 
Höhe von 50% verrechnet. 

 
              § 5 

             Enterdigungsgebühren 
 

Die Enterdigungsgebühr für die Enterdigung einer Leiche beträgt das Zweifache 
der jeweiligen Beerdigungsgebühr. 

  
             § 6 

            Gebühren für die Benützung der Leichenkammer und der Aufbahrungshalle 
 

Die Gebühr für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) und der  
Aufbahrungshalle beträgt für jeden angefangenen Tag € 30,00. 

 
             § 7 

       Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 

Diese Friedhofsgebührenordnung wird mit dem Monatsersten rechtswirksam, der dem  
Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgt. 

 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
 
 
TOP. 11.: Philipp Scherzer, MSc und Jasmin Garschall, BEd, Hirschbach –  
                 Ansuchen – Erwerb des Grundstückes Nr. 879/2, KG Hirschbach. 
 
Sachverhalt: 
 
Vor Beratung dieses Tagesordnungspunktes verlassen GR Lisa Scherzer und 
GR Guntmar Müller wegen Befangenheit den Sitzungssaal. 
 
Bgm. Schäfer teilte mit, dass von Herrn Philipp Scherzer, MSc und Frau Jasmin 
Garschall, BEd, Hirschbach ein Ansuchen zum Ankauf der Parz. Nr. 879/2, 
KG. Hirschbach eingebracht wurde. 
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Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 935 m2. Der Grundstückspreis für dieses 
Grundstück beträgt € 14,00/m2. 
Die Gesamtkosten für das oben genannte Grundstück betragen € 13.090,00. 
 
Folgende Bedingungen sind vertraglich festzuhalten: 

 

• ab Unterfertigung des Vertrages – Baubeginn innerhalb von zwei Jahren (Bau-
zwang!) 

• Vor- und Wiederkaufsrecht 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Herrn Philipp Scherzer, MSc und Frau Jas-
min Garschall, BEd, Hirschbach zum Ankauf der Parz. Nr. 879/2, 
KG. Hirschbach mit Gesamtkosten von € 13.090,00 stattgeben, wobei die 
o.a. Bedingungen vertraglich festzuhalten sind. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
 
 
TOP. 12.: Bericht des Prüfungsausschusses. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Vorsitzende erteilte der Obfrau des Prüfungsausschusses Frau Carina Berger 
das Wort. 
 
Die Obfrau brachte dem Gemeinderat den schriftlichen Bericht über das Ergebnis der 
Prüfung vom 29.11.2021 zur Kenntnis. Dieser Bericht, sowie die schriftlichen Äußerungen 
des Bürgermeisters und des Kassenverwalters sind diesem Protokoll angeschlossen. 
 
 
TOP. 13.: Personalangelegenheiten. 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. 
Siehe Protokolle der nicht öffentlichen Sitzungen. 
 
 
TOP. 14.: Bericht des Bürgermeisters. 
 
a) Bgm. Schäfer teilte mit, dass die Marktgemeinde Hirschbach in der Zeitschrift 

„Public“ unter den 250 besten Gemeinden (76. Platz) Österreichs, bzgl. Bonitäts-
klasse rangiert. 

 
b) Bgm. Schäfer teilte mit, dass in der GUV- Sitzung am 07.12.2021 beschlossen 

wurde, die Altkleidersammlung vom Roten Kreuz zu übernehmen. Ab Jänner 2022 
wird eine Altkleiderbox beim Bauhof aufgestellt. 
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c) Bgm. Schäfer teilte mit, dass der Zubau und die Erweiterung beim Kindergarten 

voraussichtlich in der 51. Woche 2021 abgeschlossen wird. 
Nur wurde uns von der Fa. Resch (Einrichtung Bewegungsraum und Garderobe) 
mitgeteilt, dass sie auf Grund der Corona-Pandemie erst in der 3. Woche 2022 
liefern können. 

 
 
 
Dieses Sitzungsprotokoll wurde in der Sitzung am 07.03.2022 genehmigt. 
 
 


